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Ablauf Rekursverfahren (Schematische Darstellung) 
 

 
 
 

Die Voraussetzungen zu einem Rekurs und die einzelnen Verfahrensschritte sind ausführlich im 
'Prüfungsreglement' sowie im Dokument 'Ablauf des Rekursverfahrens' beschrieben. Dieses 
kann vom Sekretariat NLP Akademie Schweiz bezogen werden. 
 
 

 
 
 
 
 
 

definitiver Entscheid 
der Schulleitung 

unzufrieden? 
Nein 

Ja 

kein Rekurs 

Prüfungsreglement 
konsultieren ! 

 
Willkür ? 

Verfahrensmängel? 

Prüfungsreglement be-
schreibt Rekursgründe. 

Ja 

Nein 

kein Rekurs 

Nur definitive Entscheide der Schulleitung über einen Leistungs- bzw. 
Kompetenznachweis sind rekursfähig. Lernbegleitungsmassnahmen (wie 
Nachbesserungsaufforderungen) sind dem definitiven Entscheid vorge-
lagert und somit nicht rekursfähig. 

Rekurs formulieren 
und einreichen 

Prüfungsreglement be-
nennt Formvorschriften. 

90 Tage Frist beachten! 

 

Ja 

Nein 
Meldung an Rekurrentin 

Frist 10 Tage zur Nachbesserung 

Sekretariat NLPA 
prüft Bedingungen 

erfüllt? 

 

Ja 

Nein 
Meldung an Rekurrentin 

Rücksendung der Originaldokumente 

Entscheid ReKo: 
Rekursverfahren 

eröffnen? 

Rekursverfahren wird 
geführt. 

Gemäss Dokument 'Ablauf des 
Rekursverfahrens' 

Der Entscheid der Rekurskommission  
ist für die NLPA bindend. 


